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Export: Inka-Paletten sind „china-fit“

Bürokratieabbau auf Chinesisch

Siegertsbrunn, 24.01.2006 Seit dem 1. Januar 2006 gelten für Exporte nach China die Einfuhrvorschriften der ISMP15. Damit orientiert sich auch das Reich der Mitte in Sachen Pflanzenschutzbestimmungen für Holzladungsträger an den Empfehlungen der „International Plant Protection Conven​tion“ (IPPC), einer Unterorganisation der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (United Nations Food and Agriculture Organization, FAO). 

Für Exporteure, die bislang auf die Inka-Palette als Exportladungs​träger setzten, bedeutet die Einführung der ISPM15 in China zu​sätzliche Erleichterungen. War bislang für die Inka-Paletten noch eine „Nichtholz“-Erklärung („non wood packing material declara​tion“) am Zoll vorzuweisen, entfällt nun dieses Erfordernis. Dies geht aus dem Wortlaut der chinesischen „Notice 2005/11“ hervor, in der die Einführung der ISPM15 bekannt gegeben wird. Dort werden auch Holzwerkstoffe, die unter Hitze oder Druck produziert werden, ausdrücklich von allen Einfuhrvorschriften befreit. 

Nachdem nun die ersten 2006-er-Sendungen in Richtung China abgewickelt sind, berichten die Exporteure übereinstimmend, dass die Inka-Palette problemlos ohne weitere Formalitäten akzeptiert wird. Auch das Erfordernis einer IPPC-Markierung für Ladungs​träger gilt nicht für die Inka-Palette, sondern lediglich für Voll​holzpaletten. 
Hintergrund: China und der ISPM15-Standard

Der von der IPPC entwickelte ISPM15-Standard bestimmt für Packmittel und Ladungsträger aus Vollholz („wood packaging material“) zwei alternative Vorbehandlungsverfahren. Eines dieser Verfahren, die Begasung mit dem Insektizid Methylbromid, ist innerhalb der EU aus Umweltschutzgründen verboten. Die zweite Alternative ist die Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von 56 °C für mindestens 30 Minuten. Paletten, die nach einer der bei​den Methoden behandelt wurden, erhalten eine ISPM15-Markie​rung. 

Vor dem 1. Januar 2006 akzeptierten die chinesischen Zollbehör​den für Vollholzpaletten ausschließlich ISPM15-markierte Paletten und forderten zusätzlich ein amtliches Pflanzengesundheitszeugnis. Für Paletten aus Holzwerkstoffen (wie die Inka-Palette) genügte für die Einfuhr nach China bislang eine „Nichtholz“-Erklärung. Dieses Erfordernis ging über die ISPM15 hinaus und ist nun ab dem 1. Januar 2006 entbehrlich geworden – eine erhebliche Erleichterung für den Exporteur. 

Über Inka-Paletten

Inka-Paletten aus Holzwerkstoff sind in allen gängigen Größen von der Viertelpalette im Format 400 x 600 mm bis hin zur CP3-Palette mit den Abmessungen 1140 x 1140 mm erhältlich. In der „Schwer-Ausfertigung“ sind Inka-Paletten mit bis zu 1.250 Kilogramm dy​namisch belastbar, der Höchstwert für eine statische Belastbarkeit liegt etwa beim Dreifachen.
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	Auch 2006 ist die Inka-Palette für China-Exporteure die Palette der Wahl: Sie geht problemlos durch den Zoll. 

Dieses Bild können Sie in druckfähiger Auflösung (RGB-jpg) anfordern unter info@h-zwo-b.de. 
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INKA Paletten GmbH, Andreas J. Heinrich (Produktmanager)

Bahnhofstr. 21, 85635 Siegertsbrunn bei München

Tel.: (0 81 02) 77 42-0, Fax: (0 81 02) 54 11

E-Mail: a.heinrich@inka-paletten.com

Web: www.inka-paletten.com
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